
ANFRAGE 

des Abgeordneten Werner Herbert 
an den Bundeskanzler 
betreffend Wahlwerbung auf dienstlichen Emailadressen der Polizei durch 
Bundeskanzler Nehammer 

Am 16.08.2024 war ein Polizeibeamter der Landespolizeidirektion Wien höchst 
erstaunt, als er in seiner Dienststelle auf seiner dienstlichen Emailadresse der Polizei 
nachstehende Wahlwerbung der ÖVP zur Nationalratswahl von Bundeskanzler 
Nehammer zugeschickt bekam (siehe nachstehendes Faksimile): 

Von: Karl eN.mmer < atl Mhamme.~1nfo oe"IP a > 
Gfle„t: frfltae, 16. Aueus 2024 19·40 
An lPO·W·Sl'K· ll·Pl)•-••@pohz 1"' .Jt> 
Betreff: Sidler S<hafft'A. Un$ere 1c:1en1t1 1 schOuen. 

- Hallo Fr nz. 

Sichemoit Ist oin GnindbodOrfnis aller chen und emaufpbe des Staa s . 

J • Os erreich 1$1 o.nes der MChersten Lancier der Wett. ber das 1s1 eine Selbs rstandllel\l(e1 • O«I 
Bedrohuneen durch oxtromlst sehe und krlmlnolkl Aktlvltlton nehmen zu. t>esoodere du1ch 
d n polt JSChen 1 m. dOf ull$ete Fr 1 1 und L be ng 1. 

In sotcl>en Zeiten mu sen wir entsCNos~n h ndetn. um unsere Oemokratte zu verteidigen. 

httpS:J aS.J129'2ol'04ebcbd8430d<l<l944936a SYC d'(r\31NC$ comNVSHSlBmfbAdZOHQlF ru~ 
zNZ7U9 twW0097lCre•ht/8CQxo08h2b.x98Sl'cll8h2mq17\IKllCnSIOR900l7NN 

Unset bet •SI es. Socheth 11 IUI alle 80rge<1nnen und BUr zu sch ten. um uns. unset land und 

un o lclcnll zu schvtzon. Oto Volkapartol 1 dio o nzlg9 Krift, dM $1Ch kompn>m lllOS fOr 
dio Sichorfloit d r Bura nn n und 8urge1 t:tt. 

Oas bO<lcutct, d<I a wn llOWON" 101 In Ausbildung und Autt(lstung unserer Poltzol 
lnvostioren. 13 uch vo llo UntoraWtzung fOr das Ostorrolehlscho Bundesheer 
slehe<SI uen. um exterM Bedtahungen durch m1!.t1At•sehe An&f•" ande• r n und Al<teot 
L ltChlOI lU bcl mplen. 

Ostorrelch mun -httiaft gegen Fo ndo von .nnon und auS.n so n . OeS\ n seaen r 
falgende Schwerpunkt• ftl r mehr Slchomelt tur unsor ÖSteueteh: 

• P011bschen Islam hart mpt n 
• Weil.IM uf die >\s'j1bremse steigen und Illegale 
• W 111 den Schutz unser Landos n ~n 
• Kompetenzen det P~ ausbauen 
• Strengoro S rds ror den Etwert> der sia get1CNft eon on 

Das 1 ro und bodincunploH 8cltonntn•• zur Stchortt • d Bur nncn und Bure r unseres 
L8ndeS spielt 1m Ostomtichpi.n etne zenueto Rolle. 

~naam konn n r sei. t • <lM• Ostom1k:h oln tr.los und tJchorot Land ~lbt. 
Ich lreue mJCh uber deine Untetstutzun8l 

Karl ammo< 

Mit dieser Wahlwerbung war nicht nur das Wahlprogramm der ÖVP zur 
Nationalratswahl verlinkt, sondern auch mehrere Zugänge des Bundeskanzlers für 
seine politische Darstellung auf den verschiedensten sozialen Medien. 
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Abgesehen davon, dass aufgrund der behördlichen Compliance-Bestimmungen die 
Verbreitung parteipolitischer Inhalte grundsätzlich unzulässig ist und gerade der 
Bundeskanzler, der selbst einmal Innenminister war, dies eigentlich wissen müsste, 
erscheint diese Art der Wahlwerbung in einem behördlichen Umfeld aufdringlich und 
ist auch in dieser Art und Weise absolut unüblich. 

Dazu kommt, dass der Massenversand einer großen Menge von (politischen) Emails 
die meist ohnedies schwache behördliche IT-Infrastruktur erheblich belastet und es 
daher nicht nur zu temporären Störungen, sondern auch zu längeren Systemausfällen 
kommen kann, was wiederum die dienstlichen Arbeitsabläufe in einem hohen Maße 
erheblich beeinträchtigen kann. 

In diesem Zusammenhang stellt der unterfertigte Abgeordnete an den Bundeskanzler 
folgende 

Anfrage 

1. Wie vielen Personen aus dem Bereich des Bundesministeriums für Inneres 
bzw. der Landespolizeidirektionen haben Sie eine solche politische 
Wahlwerbung auf ihre dienstlichen Emailadressen geschickt, aufgeschlüsselt 
auf die jeweiligen Bereiche des Bundesministeriums für Innere bzw. der 
Landespolizeidirektionen sowie die Anzahl der jeweils betroffenen 
Bediensteten? 

2. Wurde auch an Bedienstete anderer Ministerien auf deren dienstlichen 
Emailadressen eine solche Wahlwerbung des Bundeskanzlers geschickt? 
a. Wenn ja, welche Ministerien und wie viele Bedienstete waren davon 

betroffen, aufgeschlüsselt auf die jeweiligen Ministerien, die betroffenen 
Dienststellen bzw. Abteilungen und die jeweils betroffene Anzahl der 
Bediensteten? 

3. Wie gelangte die ÖVP an diese nicht öffentlichen dienstlichen Emailadressen 
der betroffenen Bediensteten? 

4. Wurden durch die fragwürdige Erlangung dieser dienstlichen Emailadressen 
sowie durch deren Verwendung, Verarbeitung oder Speicherung 
datenschutzrechtliche Bestimmungen verletzt? 
a. Wenn ja, welche? 

5. Hat der Versand dieser politischen Wahlwerbung auf die dienstlichen 
Emailadressen der Bediensteten zu Beeinträchtigungen oder technischen 
Störungen in den IT-Bereichen der betroffenen Ministerien geführt? 
a. Wenn ja, welcher Schaden wurde hier herbeigeführt und wie hoch waren die 

erforderlichen Wiederherstellungskosten, aufgeschlüsselt auf die jeweils 
betroffenen Bereiche? 

b. Wenn ja, gab es Systemausfälle, wodurch die Arbeitsabläufe oder der 
Parteienverkehr beeinträchtigt waren, aufgeschlüsselt auf die betroffenen 
Bereiche und die Dauer der Beeinträchtigung? 

Zr 11' 
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